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RS OGH 1961/11/8 6Ob417/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1961

Norm

ABGB §163 H4b5

Rechtssatz

KIDD: Der durch die Untersuchungsmethode hinsichtlich des Blutfaktors Kidd sich ergebende Ausschluß der

Vaterschaft allein genügt als Gegenbeweis gegen die Rechtsvermutung nach dem derzeitigen Stande der Wissenschaft

nicht und kann daher nur als zusätzliches Indiz im Zusammenhang mit anderen Beweisergebnissen gewertet werden.
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